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Retten, löschen, bergen,
schützen – die Aufgaben der
Feuerwehr werden in den
Gesetzen jedes Staates und
darüber hinaus explizit im
Brandschutzgesetz eines je-
den Bundeslandes geregelt.
Für den Landkreis Gifhorn
gilt somit das niedersächsi-
sche Brandschutzgesetz. Es
regelt unter anderem Aufga-
ben- und Einsatzgebiete der
freiwilligen Feuerwehren
und teilt die Aufgaben der
Gemeinden, des Landkrei-
ses und des Landes ein.  

Der Landkreis Gifhorn ist in die
Brandabschnitte Nord und Süd
eingeteilt. Abschnittsleiter Süd
ist Volkhard Weber und den
Norden hat Martin Nagel fest in
der Hand. Er ist gleichzeitig
auch stellvertretender Kreis-
brandmeister. Quasi der Chef
aller Ortswehren im Kreis ist
der Kreisbrandmeister Willi Al-
dinger. Er ist nicht nur für alle
106 freiwilligen Feuerwehren
zuständig, sondern auch Vor-
sitzender im Kreisfeuerwehr-
verband, der die Interessen der
Wehren bei der Politik vertritt.
Für die Jugendarbeit der Feu-
erwehren sind Kreisjugendfeu-
erwehrwart Rainer Niefindt so-
wie seine Stellvertreter Angela

Wegner und Stephan Blume
verantwortlich. Das nieder-
sächsische Brandschutzgesetz
regelt, dass eine Ortswehr, um
sich als solche bezeichnen zu
dürfen, eine Mindest-Grund-
ausstattung besitzen muss.
Das ist meist ein Fahrzeug und

eine Staffel als „Man-Power“.
Eine Stützpunkt-Feuerwehr be-
findet sich in jeder Samtge-
meinde und besteht aus einer
Löschgruppe und einem Tank-
löschfahrzeug. Schwerpunkt-
feuerwehren befinden sich in
Meine, Isenbüttel, Gifhorn,

Wahrenholz, Wittingen und Bro-
me. Sie sind sozusagen die
„Wehren-Deluxe“ mit mindes-
tens einem Löschgruppenfahr-
zeug, einem Tanklöschfahr-
zeug, einem Sonderfahrzeug
(zum Beispiel Rüstwagen) und
einem Einsatzleitfahrzeug. 

Wer hat eigentlich was zu sagen ?
Eine strikte Organisation gewährleistet schnelle und effiziente Einsatzmöglichkeiten der Wehren

Wie eine Feuerwehr ausgestattet sein muss, ist im niedersächsischen Brandschutzgesetz festgehalten. Ein
neues Gerät oder Fahrzeug wird von der jeweiligen Stadt oder Gemeinde finanziert.  
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